
— die Marke ROSALIA DE CASTRO (Nr. 5635867) zur Ein
tragung für die Klassen 32, 33 und 35 zuzulassen; 

— die Entscheidung, der Klägerin die Kosten des Beschwerde
verfahrens aufzuerlegen, aufzuheben und dem Beklagten die 
Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „ROSALIA DE CAS
TRO“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 33 
und 35. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken
rechts: Constantina Sotelo Ares. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Spanische Wortmarke „ROSALIA“ für Waren und Dienst
leistungen der Klasse 33. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Der Beschwerde und dem 
Widerspruch wurde stattgegeben. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung (EG) Nr. 207/2009 ( 1 ), da zwischen den betroffenen Mar
ken keine Verwechslungsgefahr bestehe. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1). 

Klage, eingereicht am 17. September 2010 — Global Steel 
Wire/Kommission 

(Rechtssache T-429/10) 

(2010/C 301/99) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spanien) 
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte F. González Díaz und A. 
Tresandí Blanco) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss K(2010) 4387 endg. der Kommission vom 
30. Juni 2010 in der Sache COMP/38.344 — Vorspannstahl 
gemäß Art. 263 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu
ropäischen Union (AEUV) für nichtig zu erklären; 

— hilfsweise, die gegen sie mit diesem Beschluss verhängte 
Geldbuße gemäß Art. 261 AEUV aufzuheben oder herab
zusetzen; 

— auf jeden Fall der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Im vorliegenden Verfahren wird derselbe Beschluss angefochten 
wie in der Rechtssache T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/ 
Kommission. 

Die Klagegründe und wesentlichen Argumente sind den in die
ser Rechtssache geltend gemachten ähnlich. 

Insbesondere habe die Europäische Kommission den Beweisstan
dard nicht erfüllt, der nach der Gemeinschaftsrechtsprechung für 
die Feststellung der Verantwortlichkeit von GSW für das Ver
halten ihrer Tochtergesellschaften erforderlich sei. Die Europäi
sche Kommission habe nicht nachgewiesen, dass GSW bestim
menden Einfluss auf das Verhalten der Unternehmen habe aus
üben können, an denen sie beteiligt sei.
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